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§ 4 WLBG Durchführung der
Totenbeschau

 WLBG - Wiener Leichen- und Bestattungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.10.2024

(1) Die Totenbeschau obliegt dem Magistrat, der sich der von ihm dazu bestellten Ärzte (Totenbeschauärzte) bedient.

Die Bestellung erfolgt bis auf Widerruf.

(2) Die Totenbeschau ist unentgeltlich.

(3) In bettenführenden ö6entlichen Krankenanstalten gelten der Prosektor und seine Stellvertreter als

Totenbeschauärzte für die in der Krankenanstalt verstorbenen Patienten.

In Kraft seit 01.01.2014 bis 31.12.9999
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